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 Veröffentlicht am 31.08.1994

Norm

IESG §6 Abs1

Rechtssatz

Wurde der Arbeitnehmerin vom Masseverwalter mündlich zugesichert, sie habe mit ihrer Forderungsanmeldung im

Konkurs alles Erforderliche unternommen, im Zusammenhalt damit, daß das Konkursedikt keinen Hinweis auf das

Erfordernis der gesonderten Geltendmachung von Insolvenzausfallgeld ungeachtet einer bereits erfolgten

Forderungsanmeldung enthält, vielmehr diesbezüglich irreführend ist, liegt eine au allende Sorglosigkeit bei der

Versäumung der Frist zur Antragstellung nicht vor.
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